
  

Der Vorsitzende des
Revisionsausschusses
der Stadtverordnetenversammlung
Amt der Stadtverordnetenversammlung
E-mail: stadtverordnetenversammlung@wiesbaden.de
Rathaus-Schloßplatz 6-65183 Wiesbaden
Telefon (0611) 31-3384
Telefax (0611) 31-3902
Sachbearbeiter: Dr. Heimlich
E-mail: joern.heimlich@wiesbaden.de

Wiesbaden, 21.01.2015

1. Den Mitgliedern des
    Revisionsausschusses
2. Den Fraktionen
3. Dem Magistrat
4. Nachrichtlich
    Herrn Stadtverordnetenvorsteher

Einladung

zur öffentlichen Sitzung
des Revisionsausschusses

am Mittwoch, 28. Januar 2015, um 17:00 Uhr, 
Rathaus, Raum 107 (1. Stock), Schloßplatz 6, Wiesbaden

- Vor Eintritt in die Tagesordnung findet eine Bürgerfragestunde statt -
    

1. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 03.12.2014

    
2. 15-F-33-0005

Zusätzliche Mittel für den Neubau eines Funktionsgebäudes auf dem Sportplatz Sonnenberg
 - Antrag der Stadtverordnetenfraktionen von CDU und SPD vom 14.01.2015 -
 

Die Stadtverordnetenversammlung hat mit Beschluss Nr. 0499 vom 21. November 2013 dem 
Bau eines neuen Funktionsgebäudes auf dem Sportplatz Sonnenberg zugestimmt. 
Am 06. November 2014 wurde im Ausschuss für Freizeit und Sport berichtet, dass die 
Baukosten des zu errichtenden Funktionsgebäudes auf dem Sportplatz Sonnenberg um 143.000 
Euro über der Kostenschätzung liegen. 
Begründet wurden die höheren Kosten damit, dass für den Neubau ein höherer Standard zum 
Einhalten der EnEV erforderlich ist (vorgeschriebene Energiestandards) und während der 
Bauzeit provisorische Maßnahmen zum Betrieb des Vereinsgebäudes und der Versorgung eines 
Nachbargebäudes zu ergreifen waren.
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Der Ausschuss möge beschließen:

Der Magistrat wird gebeten zu berichten,

1. weshalb vorgeschriebene Energiestandards im Angebot nicht enthalten waren und der Auftrag 
trotzdem erteilt wurde;

2. ob vergleichbare Vorkommnisse bei städtischen Aufträgen in der Vergangenheit bekannt sind;
3. ob der betreffende Architekt in Regress genommen werden kann;
4. welche Maßnahmen die Stadt in Erwägung zieht, dass solche Baukostensteigerungen künftig 

nicht mehr vorkommen.

    
3. 15-F-03-0006

Projektverlauf Entfernung von Altkleidercontainern
 - Antrag der Stadtverordnetenfraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 19.01.2015 -
 

Die Tagespresse berichtete über das vom Verwaltungsgericht als „rechtswidrig“ gerügte 
Abräumen „illegaler“ Altkleidercontainer.

Der Ausschuss möge beschließen:

Der Ausschuss bittet den Magistrat; 

1) zu berichten, ob die durch das Verwaltungsgericht dargelegte Rechtsauffassung vor der 
Entfernung der Container innerhalb der Verwaltung erwogen und diskutiert wurde.

2) Darzulegen, welche Einschätzung das Rechtsamt, so es denn eingebunden war, zu den 
Plänen des Ordnungsamtes, abgegeben hat.

3)Welche Kosten auf die Landeshauptstadt Wiesbaden durch das vom Verwaltungsgericht als 
„rechtswidrig“ eingestufte Verfahren zukommen?

    
4. 14-V-01-0024 DL 01/15-1

Konversionsgebiete Kastel Housing und Station;
 Beauftragung Machbarkeitsstudie (Chancen- und Risikoabschätzung)

    
5. 14-V-10-0030 DL 02/15-1

Bürgerhaus Delkenheim - Generalsanierung

    
6. 14-V-14-0002 DL 02/15-2, 69/14-1 

Jahresabschluss und Gesamtabschluss 2012 der LHW - Entlastung 

    
7. 14-V-40-0054 DL 02/15-3
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Wilhelm-Leuschner-Schule Dachsanierung L-Bau

    
8. 14-V-51-0056 DL 01/15-4

Neuer Leistungsvertrag für die Katholischen Kindertageseinrichtungen in Wiesbaden 
(ohne AKK)

    
9. 15-V-20-0002 DL 02/15-8

Übersicht der durch den Magistrat bis 31.12.2014 genehmigten über- und außerplanmäßigen 
Ausgaben

    
10. 15-V-52-0003 DL 02/15-11

Sportveranstaltungen von besonderer Bedeutung 2015

    
11. Verschiedenes

Nichtöffentliche Beratung:
    

12. 14-A-19-0001

Revisionsbericht 12-31-009; Ordnungsmäßigkeit der Aufgabenerfüllung
    
    

Falls ein Ausschussmitglied an der Teilnahme verhindert sein sollte, wird um Weitergabe der 
Einladung gemäß § 62 HGO gebeten.

Im Anschluss an die öffentliche Sitzung tagt der Ausschuss nicht öffentlich, falls Tagesordnungs-
punkte zur Beratung und Beschlussfassung in nicht öffentlicher Sitzung vorgesehen werden.

Spallek
Vorsitzender


